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Martinsgans-Scramble  
am Samstag 09.11.2024 

 
 

Spielform:  2er Scramble 
 

Startzeiten:  14:00 Uhr Kanonenstart, gespielt werden die Bahnen 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18 
 

Platz:   Meisterschaftsplatz „Schloss Kressbach“   
 

Regeln:   Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatus) des Deutschen  
   Golfverbandes und nach den Platzregeln und Wettspielbedingungen des Golfclubs Schloss  
   Kressbach. Das Wettspiel wird auf Grundlage des DGV-Vorgabensystems ausgerichtet.  
   Einsichtnahme in diese Verbandsordnungen im Sekretariat.  
 

Abschläge:  Herren: gelbe Abschläge  Damen: rote Abschläge 
 

Teilnahme:  Teilnahmeberechtigt sind alle Amateure die einem DGV-Mitglied angehören oder (bei einem  
  Heimatclub im Ausland) deren Club dem in seinem Land zuständigen nationalen Verband  
  angeschlossen ist.   
         Mindestteilnehmerzahl: 16  Höchstteilnehmerzahl: 36  

 

Startgeld:  Mitglieder: 48,00 €   Mitglieder Kurzplatz: 56,00 €     
              Gäste: 78,00 €       
 Das Startgeld beinhaltet die Turnierauswertung, die Preise und das 2-Gang-Martinsgans-Essen.  

Essen (2-Gang-Martinsgans-Essen für € 35,- pro Person) für Begleitpersonen muss bis zum  
Meldeschluss am 05.11.24 angemeldet werden 

Preise: Teamwertung     1. Brutto  
      1. Netto 

 

Meldeschluss:  05.11.24 um 16:00 Uhr  
 

Golfcarts:  Je nach Verfügbarkeit ist eine Reservierung erforderlich. Vergabe nach Reservierungseingang.  

 

Turnierleitung:  Wird am Turniertag bekannt gegeben. Starter und Ranger handeln im Rahmen ihrer Aufgaben 
im Auftrag der Spielleitung. 

 

Datenschutz: Mit der Meldung zum Wettspiel willigen sie in die Veröffentlichung ihres Namens, ihres Bildes, 
ihrer Startzeit, ihrer Vorgabe und ihres Wettspielergebnisses, im Internet oder auch in 
gedruckter Form als Aushang ein.  

 

Ende des Wettspiels:  Das Wettspiel ist mit Abschluss der Siegerehrung beendet. 
 

-Änderungen vorbehalten- 


